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Deklaration von Bio-Produkten 

LKV (817.022.21)  

• Das Produktionsland von Rohstoffen in Lebensmitteln ist im Verzeichnis 
der Zutaten des Lebensmittels anzugeben (Art. 16) 

– Anteil des Rohstoffs am Enderzeugnis mehr als 50 Massenprozent 
– Produktionsland des Rohstoffs nicht mit dem für das Lebensmittel angegebenen 

Produktionsland übereinstimmt 
– in der Sachbezeichnung oder der übrigen Kennzeichnung des Lebensmittels ein 

Hinweis enthalten ist, der darauf schliessen lässt, dass der Rohstoff aus dem 
Land stammt, das als Produktionsland des Lebensmittels angegeben wird. 

Bio-Verordnung (910.18) 

• Änderungen der Kennzeichnung 
– bei der Bestimmung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus Zutaten landwirtschaftlichen 

Ursprungs hergestellt ist, werden hinzugefügtes Wasser und Kochsalz nicht mehr 
berücksichtigt 
(Art. 18 Abs. 1 Buchst. b) 

– In der Zutatenliste muss angegeben und markiert werden, welche Zutaten biologisch 
produziert wurden (Art. 18 Abs. 1 Buchst. g) 
Beispiel: Bio-Limonade: Wasser, Rohrohrzucker*, Zitronensaft*, Orangensaft* 

  *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft 

• Konventionelle Produkte (Art. 19 Abs. 1) 
– Bio-Zutaten in konventionellen Produkten können in der Zutatenliste als 

biologisch bezeichnet werden, wenn die verwendeten Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe 
der Bio-Verordnung entsprechen 

– KEIN Hinweis auf Bio in der Sachbezeichnung (Ausnahme: Fischerei- & Jagderzeugnissen) 
 
– Zusätzliche Pflichtangaben ((Art. 19 Abs. 3) 
– Welche Zutaten biologisch sind und Mengenmässige Anteil in % (ab 2010) 
– Anteil der biologischen Zutaten an den gesamten Zutaten landw. Ursprungs 

Beispiel: Roggenbrot: Roggenmehl*, Ruchmehl, Roggenschrott*, Anis*, Öl, Salz, 
Backhefe - *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft 

50% der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus kontrolliert biologischer 
Landwirtschaft 

EU-Bio Verordnung (EG Nr. 834/2007)  

• Wenn das Produkt mit einem europäischen Bio-Logo in der EU verkauft wird, besteht 
zusätzlich folgende Deklarationspflicht  (Artikel 24 Verbindliche Angaben) 

– EU Gemeinschaftslogo (zur Zeit noch nicht veröffentlicht) 
optional: internationale Logos der EU Mitgliedstaaten dürfen zusätzlich verwendet werden 

– Oeko-Kontrollstelle: CH-SCESp 006 (verbindlicher Wortlaut) optional: kann der Name der 
Kontrollstelle ergänzend aufgeführt werden. z.B.: bio-inspecta AG, CH-5070 Frick 

– Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe Hinweis: verbindlicher Wortlaut 
siehe VO (Artikel 24 Verbindliche Angaben Absatz (1) c)) 

Hinweis zur Gesamtrevison der Bio-Verordnung (910.18): Ab 01.01.2010 wird eine 
Gesamtrevison der Bio-Verordnung in Kraft treten. Daraus resultieren etliche Änderungen. Auch in Bezug 
auf die Deklaration auf den Produkten. Eine Übergangsfrist wird es voraussichtlich KEINE geben. Bitte 
informieren Sie sich frühzeitig beim Bundesamt für Landwirtschaft über eventuelle Änderungen! 
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